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37 Qs 16+ 18 /03 LG Bonn

B 4 - 30/03 Bundeskartellamt

gegen

hat die

durch

am

LANDGERICHT BONN
BESCHLUSS

In dem kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren

oo Beschwerdefuhrerln-

7. groBe Strafkammer des Landgerichts Bonn

den VorS|tzenden Richter am Landgericht-cesvisies:
den Richter am Landgericht Gummmsa: |
und den Richter am Landgericht Frmsssesss:.

17.06.2003

beschlossen:

1. Die Beschwerden der Beschwerdefihrerin
vom 28.03.2003 gegen die Beschlisse des
Amtsgerichts Bonn vom 18.02.2003 betreffend die
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Hambeﬁg— Gf=Buretel—=3 20457 Hamburg (Az.:
jeweils 51 Gs 191/03) werden zurlickgewiesen.

2. Zur Klarstellung werden die Beschliisse des
Amtsgerlchts Bonn vom 18.02.2003 betreﬁend die

Hamburg, Gr. W 045 F kot :
jeweitss 51  Gs  191/03) hinsichtlich  der
Beschlagnahmeanordnung aufgehoben.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
ihre notwendigen Auslagen tragt die
Beschwerdefuhrerin. -

Griinde
® | .

Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche VersicherungsgeselIschaften'
wegen des Verdachts der fortlaufenden Prelsabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe .

Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlieR das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungsanordnungen, so auch die von der Beschwerdefuhrerin
angegriffenen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlisse (Bd. |, Bl. 174
ff und 185 ff). In den BeschlUssen wird ausgefiihrt;

. .. Wird ... angeordnet:

1. die Durchsuchung der Geschaftsraume der -MuiEEms. .
einschlieRlich sémtlicher Nebenrdume der in diesem Unternehmen fur
die Aufsichtspflicht, sowie fur die Flusskaskoversicherung flr
Binnenschiffe  verantwortlichen Personen einschliellich  der
vorgenannten Personen selbst sowie sonstiger dort angetroffener
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Personen und der ihnen gehdérenden Sachen und der von ihnen
benutzten Kraftfahrzeuge;

2. die _Beschlagnahme von handschriftlichen  und sonstigen
Aufzeichnungen, Geschéftsbriefen, Sitzungsprotokollen und -notizen,
Faxprotokollen, Notizblchern, internen Anweisungen an

Vertriebsmitarbeiter und  sonstigen  Geschéftspapieren, EDV-
Datentragern sowie der Workout-Umgebung auf elektronischen
Arbeitsplatzen soweit diese als Beweismittel far
wettbewerbsbeschréankende  Vereinbarungen  oder  aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen im Bereich der Flusskaskoversicherung
fur Binnenschiffe in Betracht kommen und nicht freiwillig herausgegeben
werden. ...,

Auf Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die
Geschaftsraume der Beschwerdeflhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht.

Dle im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der Geschaftsrdume der
WFB2- in Heilbronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4, 6 und 7 wurden
formlich beschlagnahmt (BI. 189). Der auf dem Server der XAH88- in Heilbronn
gespeicherte 'Email-Verkehr der in der Niederlassung Hamburg tatigen
Mitarbeiter Br=Samsnacd Jiugase Und {<smetmimes: wUrde bei der mit Beschluf
des Amtsgericht Bonn vom 18.02.2003 (Az. 51 Gs 191/03) angeordneten
Durchsuchung der Geschaftsrdume der Vg% in Heilbronn beschlagnahmt
und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefihrt.
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiterer Email-Verkehr von Mitarbeitern der V@#88# Heilbronn.

Hinsichtlich Ziff. 5 a)und 5 b) erfolgté eine Beschlagnahme als Zufallsfund (Bd.
| Bl. 190). Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der
Niederlassung Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgeflhrten
Schriftstlicke wurden freiwillig herausgegeben.

Die BeschwerdefUhrerin wendet sich mit ihrer Beschwerde vom 28 02.2003
gegen die Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusse vom 18.02.2003.
Sie ist der Auffassung, daR die Beschlagnahmeanordnung in den
angegriffenen Beschllssen nicht hinreichend konkretisiert sei. Sie ist
auRerdem der Auffassung, daR die Art und Weise der Durchsuchung weit Uber
das MaR des zulassigen hinausgegangen sei, soweit die Email Accounts der
Mitarbeiter durchsucht worden seien, weil darin Uberwiegend Emails enthalten
gewesen seien, die mit dem in den Durchsuchungsbeschlliissen genannten
Verdacht erkennbar in keinen Zusammenhang gestanden héatten. Sie ist der
Auffassung, daR die Email Accounts vor Ort hatten Uberprift werden missen
und hingichtlich der Verzeichnisse, die nicht in einem auRerlich erkennbaren
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Zusammenhang mit der FluRkaskoversicherung gestanden héatten allenfalls
eine stichprobenartige Durchsuchung hatte durchgefuhrt werden durfen.

‘Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der 4@ in Heilbronn unter Ziff, 1-4, 6 und 7 aufgeflhrten
Unterlagen (Bd. |, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die Beschlagnahme der
im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a) und 5
b) aufgeflhrten Unterlagen (Zufallsfunde) zu bestatigen. |

Am 25.03.2003 erlieR das Amtsgericht Bonn daraufhin einen
BeschlagnahmebeschluRR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen
entsprechend dem ,beiliegenden Asservatenverzeichnis, angeordnet wurde.
Nach Zustellung des Beschlagnahmebeschlusses wendet sich die
Beschwerdefuhrerin nunmehr mit gesonderter Beschwerde gegen diesen
Beschlagnahmebeschlul, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5 a )
und b) genannten Unterlagen hinausgeht.

Das Bundeskartellamt ist der Auffassung, daR die Beschwerden gegen die
Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschltsse vom 18.02.2003 unbegrindet
sind.

, Il.
Die zulassigen Beschwerden gegen die Durchsuchungsanordnungeh sind
unbegrindet, weil die Durchsuchungsanordnungen in rechtmaRiger Weise
erfolgt sind. ’
Ein hinreichender Anfangsverdacht lag bei ErlaR der Anordnung auch
hinsichtlich einer Béteiligung der BeschwerdefUhrerin vor. In einer anonymen
Anzeige wurde auf Preisabsprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung
hingewiesen und es wurden beteiligte Versicherungsunternehmen sowie an
den Preisabsprachen beteiligte Personen benannt. Die von dem
‘Bundeskartellamt angestellten Nachprifungen ergaben, daR die genannten
Versicherungen in dieser Sparte tatig waren und auch die angegebenen
Personen konnten den einzelnen Versicherungsunternehmen zugeordnet
werden. Die YA ist nach eigener Darstellung Marktfilhrerin im Bereich der
Flusskaskoversicherung. Die Kammer verkennt nicht, daR es sich um eine
anonyme Anzeige handelt. Die Angaben waren aber hinsichtlich der beteiligten
Personen so konkret, dal trotz der ‘bei anonymen Anzeigen gebotenen
kritischen Betrachtung ein Anfangsverdacht bestand.
Soweit der Durchsubhungsbeschluf& in zeitlicher Hinsicht nicht eingegrenzt
worden i’st, begegnet dies im vorliegenden Fall keinen durchgreifenden
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Bedenken. Zwar soll in einem Durchsuchungsbeschlu der Tatzeitraum
eingegrenzt werden, doch ist zu berlcksichtigen, dal die Ermittlungen des
Bundeskartellamtes noch ganz am Anfang standen und auch dem Zweck
dienten zu klaren, in welchem Zeitraum die einzelnen Unternehmen jeweils an
der Durchfilhrung der Absprachen beteiligt waren. Aus dem gleichen Grund
war es auch nicht erforderlich in dem BeschluR konkreter anzugeben, mit wem
die Absprachen getroffen worden sein sollten.

SchlieRlich sind auch die Beweismittel, die bei der Durchsuchung sichergestellt
werden sollten, hinreichend konkret bezeichnet worden. Die in Betracht
kommenden Beweismittel sind,‘ um die MaRnahme entsprechend den
verfassungsrechtlichen Vorgaben begrenzen zu kénnen, von dem Richter in
dem Durchsuchungsbeschlul méglichst konkret zu bestimmen (BVerfG, NJW
1976, 1735,1736). Es genlgt, die sicherzustellenden Beweismittel ihrer Art
nach zu bezeichnen. Dies ist hier dadurch erfolgt, daR die Beweismittel in der
Weise charakterisiert wurden, daR sie Anhaltspunkte fur den Verdacht
wettbewerbsbeschrankender Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmter
Verhaltensweisen im Bereich der FluBkaskoversicherung flr Binnenschiffe
enthalten muRten. |

Auch die Art und Weise der Durchsuchung begegnet - entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrer - keinen Bedenken. Die Durchsuchung von
elektronisch gespeicherten Daten ist - das wird auch von den
Beschwerdefilhrern nicht in Abrede gestellt - grundsatzlich zulassig. DaR die
Sicherstellung in Form einer Abspeicherung der zu durchsuchenden Daten auf
einer CD-ROM stattfand, ist gleichfalls nicht zu beanstanden. Es durften auch
nicht nur die mit FluRkaskoversicherung bezeichneten
Verzeichnisse/Unterverzeichnisse durchsucht werden, da es naheliegt, dal
eventuell belastende Unterlagen nicht in diesem, sondern in anderen
Verzeichnissen der betreffenden Mitarbeiter gespeichert werden. Zudem ist zu
bemerken, daR  ausschlieBlich die Email Accounts der mit
FluRBkaskoversicherung befassten Mitarbeiter vorlaufig gesichert wurden.
Soweit  sich die BeschwerdefUhrerin 'gegen die in  den
Durchsuchungsbeschliissen angeordnete Beschlagnahme wendet, ist diese
Beschwerde durch die spatere erneute Beschlagnahme mit BeschluR des
Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 prozessual Uberholt.

Aus Grlnden der Klarstellung ist jedoch eine Aufhebung der Durchsuchungs-
und Beschlagnahmebeschllsse angezeigt, soweit die Beschlagnahme
angeordnet wurde. Die mit dem Durchsuchungsbeschlissen erlassen
Beschlagnahmeanordnungen waren rechtswidrig. Sie bezeichnen die zu
beschlagi“nahmenden Beweismittel nicht konkret. Die blof stichwortartige
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Beschreibung der zu beschlagnahmenden Beweismittel gentigt nicht. Insoweit
ist auf den BeschluR des BVerfG vom 3.Sept.1991 (Az. 2 BvR 279/90 (zitiert
nach Juris)) Bezug zu nehmen:

,Ordnet ein Richter - etwa gleichzeitig mit dem ErlaR eines
Durchsuchungsbefehls - die Beschlagnahme von Gegenstanden
an, bevor diese von den Strafverfolgungsbehérden in amtlichen
Gewahrsam genommen worden sind, so muR er die Gegenstande
so genau bezeichnen, daR keine Zweifel dariber entstehen, ob
sie von der Beschlagnahmeanordnung erfalt sind. Denn
andernfalls wlrde die Entscheidung, welche Gegensténde unter
die richterliche Beschlagnahmeanordnung fallen, nicht dem
Richter obliegen, sondern den Strafverfolgungsbehérden.
DemgemaR halt die fachgerichtliche Rechtsprechung und die

strafprozessuale Literatur eine Beschlagnahmeanordnung in

Fallen fur unwirksam, in denen Gegenstande pauschal vorweg
beschlagnahmt werden (vgl. OLG Dusseldorf, StV 1982, S. 513;
LG LUneburg, MDR 1984, S. 603; LG Stuttgart, StV 1986, S. 471;
Laufhitte in: Karlsruher Kommentar zur StPO, 2. Aufl., § 94 Rdnr.
7, Kleinknecht/Meyer, StPO, 39. Aufl., § 98 Rdnr. 9; Schafer in:
Léwe/Rosenberg, StPO, 24. Aufl., § 94 Rdnr. 16).,

Soweit beantragt war, die Vollziehung der angefochtenen Durchsuchungs- und
Beschlagnahmebeschllisse auszusetzen, ist die Kammer diesem Antrag nicht
nachgekommen, da die Durchsuchung nicht offensichtlich rechtswidrig war.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 473 StPO.

T

Seresh- G
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1. Die Beschwerden der Beschwerdefihrerin
vom 28.03.2003 gegen die Beschlisse des
Amtsgerichts Bonn vom 18.02.2003 betreffend die
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Hambeﬁg— Gf=Buretel—=3 20457 Hamburg (Az.:
jeweils 51 Gs 191/03) werden zurlickgewiesen.

2. Zur Klarstellung werden die Beschliisse des
Amtsgerlchts Bonn vom 18.02.2003 betreﬁend die

Hamburg, Gr. W 045 F kot :
jeweitss 51  Gs  191/03) hinsichtlich  der
Beschlagnahmeanordnung aufgehoben.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
ihre notwendigen Auslagen tragt die
Beschwerdefuhrerin. -

Griinde
® | .

Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche VersicherungsgeselIschaften'
wegen des Verdachts der fortlaufenden Prelsabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe .

Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlieR das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungsanordnungen, so auch die von der Beschwerdefuhrerin
angegriffenen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlisse (Bd. |, Bl. 174
ff und 185 ff). In den BeschlUssen wird ausgefiihrt;

. .. Wird ... angeordnet:

1. die Durchsuchung der Geschaftsraume der -MuiEEms. .
einschlieRlich sémtlicher Nebenrdume der in diesem Unternehmen fur
die Aufsichtspflicht, sowie fur die Flusskaskoversicherung flr
Binnenschiffe  verantwortlichen Personen einschliellich  der
vorgenannten Personen selbst sowie sonstiger dort angetroffener
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Personen und der ihnen gehdérenden Sachen und der von ihnen
benutzten Kraftfahrzeuge;

2. die _Beschlagnahme von handschriftlichen  und sonstigen
Aufzeichnungen, Geschéftsbriefen, Sitzungsprotokollen und -notizen,
Faxprotokollen, Notizblchern, internen Anweisungen an

Vertriebsmitarbeiter und  sonstigen  Geschéftspapieren, EDV-
Datentragern sowie der Workout-Umgebung auf elektronischen
Arbeitsplatzen soweit diese als Beweismittel far
wettbewerbsbeschréankende  Vereinbarungen  oder  aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen im Bereich der Flusskaskoversicherung
fur Binnenschiffe in Betracht kommen und nicht freiwillig herausgegeben
werden. ...,

Auf Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die
Geschaftsraume der Beschwerdeflhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht.

Dle im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der Geschaftsrdume der
WFB2- in Heilbronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4, 6 und 7 wurden
formlich beschlagnahmt (BI. 189). Der auf dem Server der XAH88- in Heilbronn
gespeicherte 'Email-Verkehr der in der Niederlassung Hamburg tatigen
Mitarbeiter Br=Samsnacd Jiugase Und {<smetmimes: wUrde bei der mit Beschluf
des Amtsgericht Bonn vom 18.02.2003 (Az. 51 Gs 191/03) angeordneten
Durchsuchung der Geschaftsrdume der Vg% in Heilbronn beschlagnahmt
und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefihrt.
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiterer Email-Verkehr von Mitarbeitern der V@#88# Heilbronn.

Hinsichtlich Ziff. 5 a)und 5 b) erfolgté eine Beschlagnahme als Zufallsfund (Bd.
| Bl. 190). Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der
Niederlassung Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgeflhrten
Schriftstlicke wurden freiwillig herausgegeben.

Die BeschwerdefUhrerin wendet sich mit ihrer Beschwerde vom 28 02.2003
gegen die Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusse vom 18.02.2003.
Sie ist der Auffassung, daR die Beschlagnahmeanordnung in den
angegriffenen Beschllssen nicht hinreichend konkretisiert sei. Sie ist
auRerdem der Auffassung, daR die Art und Weise der Durchsuchung weit Uber
das MaR des zulassigen hinausgegangen sei, soweit die Email Accounts der
Mitarbeiter durchsucht worden seien, weil darin Uberwiegend Emails enthalten
gewesen seien, die mit dem in den Durchsuchungsbeschlliissen genannten
Verdacht erkennbar in keinen Zusammenhang gestanden héatten. Sie ist der
Auffassung, daR die Email Accounts vor Ort hatten Uberprift werden missen
und hingichtlich der Verzeichnisse, die nicht in einem auRerlich erkennbaren
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Zusammenhang mit der FluRkaskoversicherung gestanden héatten allenfalls
eine stichprobenartige Durchsuchung hatte durchgefuhrt werden durfen.

‘Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der 4@ in Heilbronn unter Ziff, 1-4, 6 und 7 aufgeflhrten
Unterlagen (Bd. |, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die Beschlagnahme der
im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a) und 5
b) aufgeflhrten Unterlagen (Zufallsfunde) zu bestatigen. |

Am 25.03.2003 erlieR das Amtsgericht Bonn daraufhin einen
BeschlagnahmebeschluRR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen
entsprechend dem ,beiliegenden Asservatenverzeichnis, angeordnet wurde.
Nach Zustellung des Beschlagnahmebeschlusses wendet sich die
Beschwerdefuhrerin nunmehr mit gesonderter Beschwerde gegen diesen
Beschlagnahmebeschlul, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5 a )
und b) genannten Unterlagen hinausgeht.

Das Bundeskartellamt ist der Auffassung, daR die Beschwerden gegen die
Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschltsse vom 18.02.2003 unbegrindet
sind.

, Il.
Die zulassigen Beschwerden gegen die Durchsuchungsanordnungeh sind
unbegrindet, weil die Durchsuchungsanordnungen in rechtmaRiger Weise
erfolgt sind. ’
Ein hinreichender Anfangsverdacht lag bei ErlaR der Anordnung auch
hinsichtlich einer Béteiligung der BeschwerdefUhrerin vor. In einer anonymen
Anzeige wurde auf Preisabsprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung
hingewiesen und es wurden beteiligte Versicherungsunternehmen sowie an
den Preisabsprachen beteiligte Personen benannt. Die von dem
‘Bundeskartellamt angestellten Nachprifungen ergaben, daR die genannten
Versicherungen in dieser Sparte tatig waren und auch die angegebenen
Personen konnten den einzelnen Versicherungsunternehmen zugeordnet
werden. Die YA ist nach eigener Darstellung Marktfilhrerin im Bereich der
Flusskaskoversicherung. Die Kammer verkennt nicht, daR es sich um eine
anonyme Anzeige handelt. Die Angaben waren aber hinsichtlich der beteiligten
Personen so konkret, dal trotz der ‘bei anonymen Anzeigen gebotenen
kritischen Betrachtung ein Anfangsverdacht bestand.
Soweit der Durchsubhungsbeschluf& in zeitlicher Hinsicht nicht eingegrenzt
worden i’st, begegnet dies im vorliegenden Fall keinen durchgreifenden
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Bedenken. Zwar soll in einem Durchsuchungsbeschlu der Tatzeitraum
eingegrenzt werden, doch ist zu berlcksichtigen, dal die Ermittlungen des
Bundeskartellamtes noch ganz am Anfang standen und auch dem Zweck
dienten zu klaren, in welchem Zeitraum die einzelnen Unternehmen jeweils an
der Durchfilhrung der Absprachen beteiligt waren. Aus dem gleichen Grund
war es auch nicht erforderlich in dem BeschluR konkreter anzugeben, mit wem
die Absprachen getroffen worden sein sollten.

SchlieRlich sind auch die Beweismittel, die bei der Durchsuchung sichergestellt
werden sollten, hinreichend konkret bezeichnet worden. Die in Betracht
kommenden Beweismittel sind,‘ um die MaRnahme entsprechend den
verfassungsrechtlichen Vorgaben begrenzen zu kénnen, von dem Richter in
dem Durchsuchungsbeschlul méglichst konkret zu bestimmen (BVerfG, NJW
1976, 1735,1736). Es genlgt, die sicherzustellenden Beweismittel ihrer Art
nach zu bezeichnen. Dies ist hier dadurch erfolgt, daR die Beweismittel in der
Weise charakterisiert wurden, daR sie Anhaltspunkte fur den Verdacht
wettbewerbsbeschrankender Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmter
Verhaltensweisen im Bereich der FluBkaskoversicherung flr Binnenschiffe
enthalten muRten. |

Auch die Art und Weise der Durchsuchung begegnet - entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrer - keinen Bedenken. Die Durchsuchung von
elektronisch gespeicherten Daten ist - das wird auch von den
Beschwerdefilhrern nicht in Abrede gestellt - grundsatzlich zulassig. DaR die
Sicherstellung in Form einer Abspeicherung der zu durchsuchenden Daten auf
einer CD-ROM stattfand, ist gleichfalls nicht zu beanstanden. Es durften auch
nicht nur die mit FluRkaskoversicherung bezeichneten
Verzeichnisse/Unterverzeichnisse durchsucht werden, da es naheliegt, dal
eventuell belastende Unterlagen nicht in diesem, sondern in anderen
Verzeichnissen der betreffenden Mitarbeiter gespeichert werden. Zudem ist zu
bemerken, daR  ausschlieBlich die Email Accounts der mit
FluRBkaskoversicherung befassten Mitarbeiter vorlaufig gesichert wurden.
Soweit  sich die BeschwerdefUhrerin 'gegen die in  den
Durchsuchungsbeschliissen angeordnete Beschlagnahme wendet, ist diese
Beschwerde durch die spatere erneute Beschlagnahme mit BeschluR des
Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 prozessual Uberholt.

Aus Grlnden der Klarstellung ist jedoch eine Aufhebung der Durchsuchungs-
und Beschlagnahmebeschllsse angezeigt, soweit die Beschlagnahme
angeordnet wurde. Die mit dem Durchsuchungsbeschlissen erlassen
Beschlagnahmeanordnungen waren rechtswidrig. Sie bezeichnen die zu
beschlagi“nahmenden Beweismittel nicht konkret. Die blof stichwortartige
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Beschreibung der zu beschlagnahmenden Beweismittel gentigt nicht. Insoweit
ist auf den BeschluR des BVerfG vom 3.Sept.1991 (Az. 2 BvR 279/90 (zitiert
nach Juris)) Bezug zu nehmen:

,Ordnet ein Richter - etwa gleichzeitig mit dem ErlaR eines
Durchsuchungsbefehls - die Beschlagnahme von Gegenstanden
an, bevor diese von den Strafverfolgungsbehérden in amtlichen
Gewahrsam genommen worden sind, so muR er die Gegenstande
so genau bezeichnen, daR keine Zweifel dariber entstehen, ob
sie von der Beschlagnahmeanordnung erfalt sind. Denn
andernfalls wlrde die Entscheidung, welche Gegensténde unter
die richterliche Beschlagnahmeanordnung fallen, nicht dem
Richter obliegen, sondern den Strafverfolgungsbehérden.
DemgemaR halt die fachgerichtliche Rechtsprechung und die

strafprozessuale Literatur eine Beschlagnahmeanordnung in

Fallen fur unwirksam, in denen Gegenstande pauschal vorweg
beschlagnahmt werden (vgl. OLG Dusseldorf, StV 1982, S. 513;
LG LUneburg, MDR 1984, S. 603; LG Stuttgart, StV 1986, S. 471;
Laufhitte in: Karlsruher Kommentar zur StPO, 2. Aufl., § 94 Rdnr.
7, Kleinknecht/Meyer, StPO, 39. Aufl., § 98 Rdnr. 9; Schafer in:
Léwe/Rosenberg, StPO, 24. Aufl., § 94 Rdnr. 16).,

Soweit beantragt war, die Vollziehung der angefochtenen Durchsuchungs- und
Beschlagnahmebeschllisse auszusetzen, ist die Kammer diesem Antrag nicht
nachgekommen, da die Durchsuchung nicht offensichtlich rechtswidrig war.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 473 StPO.

T
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LANDGERICHT BONN
BESCHLUSS

In dem kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren

oo Beschwerdefuhrerln-

7. groBe Strafkammer des Landgerichts Bonn

den VorS|tzenden Richter am Landgericht-cesvisies:
den Richter am Landgericht Gummmsa: |
und den Richter am Landgericht Frmsssesss:.

17.06.2003

beschlossen:

1. Die Beschwerden der Beschwerdefihrerin
vom 28.03.2003 gegen die Beschlisse des
Amtsgerichts Bonn vom 18.02.2003 betreffend die
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Hambeﬁg— Gf=Buretel—=3 20457 Hamburg (Az.:
jeweils 51 Gs 191/03) werden zurlickgewiesen.

2. Zur Klarstellung werden die Beschliisse des
Amtsgerlchts Bonn vom 18.02.2003 betreﬁend die

Hamburg, Gr. W 045 F kot :
jeweitss 51  Gs  191/03) hinsichtlich  der
Beschlagnahmeanordnung aufgehoben.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
ihre notwendigen Auslagen tragt die
Beschwerdefuhrerin. -

Griinde
® | .

Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche VersicherungsgeselIschaften'
wegen des Verdachts der fortlaufenden Prelsabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe .

Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlieR das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungsanordnungen, so auch die von der Beschwerdefuhrerin
angegriffenen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlisse (Bd. |, Bl. 174
ff und 185 ff). In den BeschlUssen wird ausgefiihrt;

. .. Wird ... angeordnet:

1. die Durchsuchung der Geschaftsraume der -MuiEEms. .
einschlieRlich sémtlicher Nebenrdume der in diesem Unternehmen fur
die Aufsichtspflicht, sowie fur die Flusskaskoversicherung flr
Binnenschiffe  verantwortlichen Personen einschliellich  der
vorgenannten Personen selbst sowie sonstiger dort angetroffener

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

o

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Personen und der ihnen gehdérenden Sachen und der von ihnen
benutzten Kraftfahrzeuge;

2. die _Beschlagnahme von handschriftlichen  und sonstigen
Aufzeichnungen, Geschéftsbriefen, Sitzungsprotokollen und -notizen,
Faxprotokollen, Notizblchern, internen Anweisungen an

Vertriebsmitarbeiter und  sonstigen  Geschéftspapieren, EDV-
Datentragern sowie der Workout-Umgebung auf elektronischen
Arbeitsplatzen soweit diese als Beweismittel far
wettbewerbsbeschréankende  Vereinbarungen  oder  aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen im Bereich der Flusskaskoversicherung
fur Binnenschiffe in Betracht kommen und nicht freiwillig herausgegeben
werden. ...,

Auf Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die
Geschaftsraume der Beschwerdeflhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht.

Dle im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der Geschaftsrdume der
WFB2- in Heilbronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4, 6 und 7 wurden
formlich beschlagnahmt (BI. 189). Der auf dem Server der XAH88- in Heilbronn
gespeicherte 'Email-Verkehr der in der Niederlassung Hamburg tatigen
Mitarbeiter Br=Samsnacd Jiugase Und {<smetmimes: wUrde bei der mit Beschluf
des Amtsgericht Bonn vom 18.02.2003 (Az. 51 Gs 191/03) angeordneten
Durchsuchung der Geschaftsrdume der Vg% in Heilbronn beschlagnahmt
und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefihrt.
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiterer Email-Verkehr von Mitarbeitern der V@#88# Heilbronn.

Hinsichtlich Ziff. 5 a)und 5 b) erfolgté eine Beschlagnahme als Zufallsfund (Bd.
| Bl. 190). Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der
Niederlassung Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgeflhrten
Schriftstlicke wurden freiwillig herausgegeben.

Die BeschwerdefUhrerin wendet sich mit ihrer Beschwerde vom 28 02.2003
gegen die Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusse vom 18.02.2003.
Sie ist der Auffassung, daR die Beschlagnahmeanordnung in den
angegriffenen Beschllssen nicht hinreichend konkretisiert sei. Sie ist
auRerdem der Auffassung, daR die Art und Weise der Durchsuchung weit Uber
das MaR des zulassigen hinausgegangen sei, soweit die Email Accounts der
Mitarbeiter durchsucht worden seien, weil darin Uberwiegend Emails enthalten
gewesen seien, die mit dem in den Durchsuchungsbeschlliissen genannten
Verdacht erkennbar in keinen Zusammenhang gestanden héatten. Sie ist der
Auffassung, daR die Email Accounts vor Ort hatten Uberprift werden missen
und hingichtlich der Verzeichnisse, die nicht in einem auRerlich erkennbaren
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Zusammenhang mit der FluRkaskoversicherung gestanden héatten allenfalls
eine stichprobenartige Durchsuchung hatte durchgefuhrt werden durfen.

‘Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der 4@ in Heilbronn unter Ziff, 1-4, 6 und 7 aufgeflhrten
Unterlagen (Bd. |, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die Beschlagnahme der
im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a) und 5
b) aufgeflhrten Unterlagen (Zufallsfunde) zu bestatigen. |

Am 25.03.2003 erlieR das Amtsgericht Bonn daraufhin einen
BeschlagnahmebeschluRR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen
entsprechend dem ,beiliegenden Asservatenverzeichnis, angeordnet wurde.
Nach Zustellung des Beschlagnahmebeschlusses wendet sich die
Beschwerdefuhrerin nunmehr mit gesonderter Beschwerde gegen diesen
Beschlagnahmebeschlul, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5 a )
und b) genannten Unterlagen hinausgeht.

Das Bundeskartellamt ist der Auffassung, daR die Beschwerden gegen die
Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschltsse vom 18.02.2003 unbegrindet
sind.

, Il.
Die zulassigen Beschwerden gegen die Durchsuchungsanordnungeh sind
unbegrindet, weil die Durchsuchungsanordnungen in rechtmaRiger Weise
erfolgt sind. ’
Ein hinreichender Anfangsverdacht lag bei ErlaR der Anordnung auch
hinsichtlich einer Béteiligung der BeschwerdefUhrerin vor. In einer anonymen
Anzeige wurde auf Preisabsprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung
hingewiesen und es wurden beteiligte Versicherungsunternehmen sowie an
den Preisabsprachen beteiligte Personen benannt. Die von dem
‘Bundeskartellamt angestellten Nachprifungen ergaben, daR die genannten
Versicherungen in dieser Sparte tatig waren und auch die angegebenen
Personen konnten den einzelnen Versicherungsunternehmen zugeordnet
werden. Die YA ist nach eigener Darstellung Marktfilhrerin im Bereich der
Flusskaskoversicherung. Die Kammer verkennt nicht, daR es sich um eine
anonyme Anzeige handelt. Die Angaben waren aber hinsichtlich der beteiligten
Personen so konkret, dal trotz der ‘bei anonymen Anzeigen gebotenen
kritischen Betrachtung ein Anfangsverdacht bestand.
Soweit der Durchsubhungsbeschluf& in zeitlicher Hinsicht nicht eingegrenzt
worden i’st, begegnet dies im vorliegenden Fall keinen durchgreifenden
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Bedenken. Zwar soll in einem Durchsuchungsbeschlu der Tatzeitraum
eingegrenzt werden, doch ist zu berlcksichtigen, dal die Ermittlungen des
Bundeskartellamtes noch ganz am Anfang standen und auch dem Zweck
dienten zu klaren, in welchem Zeitraum die einzelnen Unternehmen jeweils an
der Durchfilhrung der Absprachen beteiligt waren. Aus dem gleichen Grund
war es auch nicht erforderlich in dem BeschluR konkreter anzugeben, mit wem
die Absprachen getroffen worden sein sollten.

SchlieRlich sind auch die Beweismittel, die bei der Durchsuchung sichergestellt
werden sollten, hinreichend konkret bezeichnet worden. Die in Betracht
kommenden Beweismittel sind,‘ um die MaRnahme entsprechend den
verfassungsrechtlichen Vorgaben begrenzen zu kénnen, von dem Richter in
dem Durchsuchungsbeschlul méglichst konkret zu bestimmen (BVerfG, NJW
1976, 1735,1736). Es genlgt, die sicherzustellenden Beweismittel ihrer Art
nach zu bezeichnen. Dies ist hier dadurch erfolgt, daR die Beweismittel in der
Weise charakterisiert wurden, daR sie Anhaltspunkte fur den Verdacht
wettbewerbsbeschrankender Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmter
Verhaltensweisen im Bereich der FluBkaskoversicherung flr Binnenschiffe
enthalten muRten. |

Auch die Art und Weise der Durchsuchung begegnet - entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrer - keinen Bedenken. Die Durchsuchung von
elektronisch gespeicherten Daten ist - das wird auch von den
Beschwerdefilhrern nicht in Abrede gestellt - grundsatzlich zulassig. DaR die
Sicherstellung in Form einer Abspeicherung der zu durchsuchenden Daten auf
einer CD-ROM stattfand, ist gleichfalls nicht zu beanstanden. Es durften auch
nicht nur die mit FluRkaskoversicherung bezeichneten
Verzeichnisse/Unterverzeichnisse durchsucht werden, da es naheliegt, dal
eventuell belastende Unterlagen nicht in diesem, sondern in anderen
Verzeichnissen der betreffenden Mitarbeiter gespeichert werden. Zudem ist zu
bemerken, daR  ausschlieBlich die Email Accounts der mit
FluRBkaskoversicherung befassten Mitarbeiter vorlaufig gesichert wurden.
Soweit  sich die BeschwerdefUhrerin 'gegen die in  den
Durchsuchungsbeschliissen angeordnete Beschlagnahme wendet, ist diese
Beschwerde durch die spatere erneute Beschlagnahme mit BeschluR des
Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 prozessual Uberholt.

Aus Grlnden der Klarstellung ist jedoch eine Aufhebung der Durchsuchungs-
und Beschlagnahmebeschllsse angezeigt, soweit die Beschlagnahme
angeordnet wurde. Die mit dem Durchsuchungsbeschlissen erlassen
Beschlagnahmeanordnungen waren rechtswidrig. Sie bezeichnen die zu
beschlagi“nahmenden Beweismittel nicht konkret. Die blof stichwortartige
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Beschreibung der zu beschlagnahmenden Beweismittel gentigt nicht. Insoweit
ist auf den BeschluR des BVerfG vom 3.Sept.1991 (Az. 2 BvR 279/90 (zitiert
nach Juris)) Bezug zu nehmen:

,Ordnet ein Richter - etwa gleichzeitig mit dem ErlaR eines
Durchsuchungsbefehls - die Beschlagnahme von Gegenstanden
an, bevor diese von den Strafverfolgungsbehérden in amtlichen
Gewahrsam genommen worden sind, so muR er die Gegenstande
so genau bezeichnen, daR keine Zweifel dariber entstehen, ob
sie von der Beschlagnahmeanordnung erfalt sind. Denn
andernfalls wlrde die Entscheidung, welche Gegensténde unter
die richterliche Beschlagnahmeanordnung fallen, nicht dem
Richter obliegen, sondern den Strafverfolgungsbehérden.
DemgemaR halt die fachgerichtliche Rechtsprechung und die

strafprozessuale Literatur eine Beschlagnahmeanordnung in

Fallen fur unwirksam, in denen Gegenstande pauschal vorweg
beschlagnahmt werden (vgl. OLG Dusseldorf, StV 1982, S. 513;
LG LUneburg, MDR 1984, S. 603; LG Stuttgart, StV 1986, S. 471;
Laufhitte in: Karlsruher Kommentar zur StPO, 2. Aufl., § 94 Rdnr.
7, Kleinknecht/Meyer, StPO, 39. Aufl., § 98 Rdnr. 9; Schafer in:
Léwe/Rosenberg, StPO, 24. Aufl., § 94 Rdnr. 16).,

Soweit beantragt war, die Vollziehung der angefochtenen Durchsuchungs- und
Beschlagnahmebeschllisse auszusetzen, ist die Kammer diesem Antrag nicht
nachgekommen, da die Durchsuchung nicht offensichtlich rechtswidrig war.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 473 StPO.

T
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B 4 - 30/03 Bundeskartellamt

gegen

hat die

durch

am

LANDGERICHT BONN
BESCHLUSS

In dem kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren

oo Beschwerdefuhrerln-

7. groBe Strafkammer des Landgerichts Bonn

den VorS|tzenden Richter am Landgericht-cesvisies:
den Richter am Landgericht Gummmsa: |
und den Richter am Landgericht Frmsssesss:.

17.06.2003

beschlossen:

1. Die Beschwerden der Beschwerdefihrerin
vom 28.03.2003 gegen die Beschlisse des
Amtsgerichts Bonn vom 18.02.2003 betreffend die
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Hambeﬁg— Gf=Buretel—=3 20457 Hamburg (Az.:
jeweils 51 Gs 191/03) werden zurlickgewiesen.

2. Zur Klarstellung werden die Beschliisse des
Amtsgerlchts Bonn vom 18.02.2003 betreﬁend die

Hamburg, Gr. W 045 F kot :
jeweitss 51  Gs  191/03) hinsichtlich  der
Beschlagnahmeanordnung aufgehoben.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
ihre notwendigen Auslagen tragt die
Beschwerdefuhrerin. -

Griinde
® | .

Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche VersicherungsgeselIschaften'
wegen des Verdachts der fortlaufenden Prelsabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe .

Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlieR das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungsanordnungen, so auch die von der Beschwerdefuhrerin
angegriffenen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlisse (Bd. |, Bl. 174
ff und 185 ff). In den BeschlUssen wird ausgefiihrt;

. .. Wird ... angeordnet:

1. die Durchsuchung der Geschaftsraume der -MuiEEms. .
einschlieRlich sémtlicher Nebenrdume der in diesem Unternehmen fur
die Aufsichtspflicht, sowie fur die Flusskaskoversicherung flr
Binnenschiffe  verantwortlichen Personen einschliellich  der
vorgenannten Personen selbst sowie sonstiger dort angetroffener
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Personen und der ihnen gehdérenden Sachen und der von ihnen
benutzten Kraftfahrzeuge;

2. die _Beschlagnahme von handschriftlichen  und sonstigen
Aufzeichnungen, Geschéftsbriefen, Sitzungsprotokollen und -notizen,
Faxprotokollen, Notizblchern, internen Anweisungen an

Vertriebsmitarbeiter und  sonstigen  Geschéftspapieren, EDV-
Datentragern sowie der Workout-Umgebung auf elektronischen
Arbeitsplatzen soweit diese als Beweismittel far
wettbewerbsbeschréankende  Vereinbarungen  oder  aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen im Bereich der Flusskaskoversicherung
fur Binnenschiffe in Betracht kommen und nicht freiwillig herausgegeben
werden. ...,

Auf Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die
Geschaftsraume der Beschwerdeflhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht.

Dle im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der Geschaftsrdume der
WFB2- in Heilbronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4, 6 und 7 wurden
formlich beschlagnahmt (BI. 189). Der auf dem Server der XAH88- in Heilbronn
gespeicherte 'Email-Verkehr der in der Niederlassung Hamburg tatigen
Mitarbeiter Br=Samsnacd Jiugase Und {<smetmimes: wUrde bei der mit Beschluf
des Amtsgericht Bonn vom 18.02.2003 (Az. 51 Gs 191/03) angeordneten
Durchsuchung der Geschaftsrdume der Vg% in Heilbronn beschlagnahmt
und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefihrt.
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiterer Email-Verkehr von Mitarbeitern der V@#88# Heilbronn.

Hinsichtlich Ziff. 5 a)und 5 b) erfolgté eine Beschlagnahme als Zufallsfund (Bd.
| Bl. 190). Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der
Niederlassung Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgeflhrten
Schriftstlicke wurden freiwillig herausgegeben.

Die BeschwerdefUhrerin wendet sich mit ihrer Beschwerde vom 28 02.2003
gegen die Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusse vom 18.02.2003.
Sie ist der Auffassung, daR die Beschlagnahmeanordnung in den
angegriffenen Beschllssen nicht hinreichend konkretisiert sei. Sie ist
auRerdem der Auffassung, daR die Art und Weise der Durchsuchung weit Uber
das MaR des zulassigen hinausgegangen sei, soweit die Email Accounts der
Mitarbeiter durchsucht worden seien, weil darin Uberwiegend Emails enthalten
gewesen seien, die mit dem in den Durchsuchungsbeschlliissen genannten
Verdacht erkennbar in keinen Zusammenhang gestanden héatten. Sie ist der
Auffassung, daR die Email Accounts vor Ort hatten Uberprift werden missen
und hingichtlich der Verzeichnisse, die nicht in einem auRerlich erkennbaren
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Zusammenhang mit der FluRkaskoversicherung gestanden héatten allenfalls
eine stichprobenartige Durchsuchung hatte durchgefuhrt werden durfen.

‘Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der 4@ in Heilbronn unter Ziff, 1-4, 6 und 7 aufgeflhrten
Unterlagen (Bd. |, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die Beschlagnahme der
im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a) und 5
b) aufgeflhrten Unterlagen (Zufallsfunde) zu bestatigen. |

Am 25.03.2003 erlieR das Amtsgericht Bonn daraufhin einen
BeschlagnahmebeschluRR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen
entsprechend dem ,beiliegenden Asservatenverzeichnis, angeordnet wurde.
Nach Zustellung des Beschlagnahmebeschlusses wendet sich die
Beschwerdefuhrerin nunmehr mit gesonderter Beschwerde gegen diesen
Beschlagnahmebeschlul, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5 a )
und b) genannten Unterlagen hinausgeht.

Das Bundeskartellamt ist der Auffassung, daR die Beschwerden gegen die
Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschltsse vom 18.02.2003 unbegrindet
sind.

, Il.
Die zulassigen Beschwerden gegen die Durchsuchungsanordnungeh sind
unbegrindet, weil die Durchsuchungsanordnungen in rechtmaRiger Weise
erfolgt sind. ’
Ein hinreichender Anfangsverdacht lag bei ErlaR der Anordnung auch
hinsichtlich einer Béteiligung der BeschwerdefUhrerin vor. In einer anonymen
Anzeige wurde auf Preisabsprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung
hingewiesen und es wurden beteiligte Versicherungsunternehmen sowie an
den Preisabsprachen beteiligte Personen benannt. Die von dem
‘Bundeskartellamt angestellten Nachprifungen ergaben, daR die genannten
Versicherungen in dieser Sparte tatig waren und auch die angegebenen
Personen konnten den einzelnen Versicherungsunternehmen zugeordnet
werden. Die YA ist nach eigener Darstellung Marktfilhrerin im Bereich der
Flusskaskoversicherung. Die Kammer verkennt nicht, daR es sich um eine
anonyme Anzeige handelt. Die Angaben waren aber hinsichtlich der beteiligten
Personen so konkret, dal trotz der ‘bei anonymen Anzeigen gebotenen
kritischen Betrachtung ein Anfangsverdacht bestand.
Soweit der Durchsubhungsbeschluf& in zeitlicher Hinsicht nicht eingegrenzt
worden i’st, begegnet dies im vorliegenden Fall keinen durchgreifenden
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Bedenken. Zwar soll in einem Durchsuchungsbeschlu der Tatzeitraum
eingegrenzt werden, doch ist zu berlcksichtigen, dal die Ermittlungen des
Bundeskartellamtes noch ganz am Anfang standen und auch dem Zweck
dienten zu klaren, in welchem Zeitraum die einzelnen Unternehmen jeweils an
der Durchfilhrung der Absprachen beteiligt waren. Aus dem gleichen Grund
war es auch nicht erforderlich in dem BeschluR konkreter anzugeben, mit wem
die Absprachen getroffen worden sein sollten.

SchlieRlich sind auch die Beweismittel, die bei der Durchsuchung sichergestellt
werden sollten, hinreichend konkret bezeichnet worden. Die in Betracht
kommenden Beweismittel sind,‘ um die MaRnahme entsprechend den
verfassungsrechtlichen Vorgaben begrenzen zu kénnen, von dem Richter in
dem Durchsuchungsbeschlul méglichst konkret zu bestimmen (BVerfG, NJW
1976, 1735,1736). Es genlgt, die sicherzustellenden Beweismittel ihrer Art
nach zu bezeichnen. Dies ist hier dadurch erfolgt, daR die Beweismittel in der
Weise charakterisiert wurden, daR sie Anhaltspunkte fur den Verdacht
wettbewerbsbeschrankender Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmter
Verhaltensweisen im Bereich der FluBkaskoversicherung flr Binnenschiffe
enthalten muRten. |

Auch die Art und Weise der Durchsuchung begegnet - entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrer - keinen Bedenken. Die Durchsuchung von
elektronisch gespeicherten Daten ist - das wird auch von den
Beschwerdefilhrern nicht in Abrede gestellt - grundsatzlich zulassig. DaR die
Sicherstellung in Form einer Abspeicherung der zu durchsuchenden Daten auf
einer CD-ROM stattfand, ist gleichfalls nicht zu beanstanden. Es durften auch
nicht nur die mit FluRkaskoversicherung bezeichneten
Verzeichnisse/Unterverzeichnisse durchsucht werden, da es naheliegt, dal
eventuell belastende Unterlagen nicht in diesem, sondern in anderen
Verzeichnissen der betreffenden Mitarbeiter gespeichert werden. Zudem ist zu
bemerken, daR  ausschlieBlich die Email Accounts der mit
FluRBkaskoversicherung befassten Mitarbeiter vorlaufig gesichert wurden.
Soweit  sich die BeschwerdefUhrerin 'gegen die in  den
Durchsuchungsbeschliissen angeordnete Beschlagnahme wendet, ist diese
Beschwerde durch die spatere erneute Beschlagnahme mit BeschluR des
Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 prozessual Uberholt.

Aus Grlnden der Klarstellung ist jedoch eine Aufhebung der Durchsuchungs-
und Beschlagnahmebeschllsse angezeigt, soweit die Beschlagnahme
angeordnet wurde. Die mit dem Durchsuchungsbeschlissen erlassen
Beschlagnahmeanordnungen waren rechtswidrig. Sie bezeichnen die zu
beschlagi“nahmenden Beweismittel nicht konkret. Die blof stichwortartige
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Beschreibung der zu beschlagnahmenden Beweismittel gentigt nicht. Insoweit
ist auf den BeschluR des BVerfG vom 3.Sept.1991 (Az. 2 BvR 279/90 (zitiert
nach Juris)) Bezug zu nehmen:

,Ordnet ein Richter - etwa gleichzeitig mit dem ErlaR eines
Durchsuchungsbefehls - die Beschlagnahme von Gegenstanden
an, bevor diese von den Strafverfolgungsbehérden in amtlichen
Gewahrsam genommen worden sind, so muR er die Gegenstande
so genau bezeichnen, daR keine Zweifel dariber entstehen, ob
sie von der Beschlagnahmeanordnung erfalt sind. Denn
andernfalls wlrde die Entscheidung, welche Gegensténde unter
die richterliche Beschlagnahmeanordnung fallen, nicht dem
Richter obliegen, sondern den Strafverfolgungsbehérden.
DemgemaR halt die fachgerichtliche Rechtsprechung und die

strafprozessuale Literatur eine Beschlagnahmeanordnung in

Fallen fur unwirksam, in denen Gegenstande pauschal vorweg
beschlagnahmt werden (vgl. OLG Dusseldorf, StV 1982, S. 513;
LG LUneburg, MDR 1984, S. 603; LG Stuttgart, StV 1986, S. 471;
Laufhitte in: Karlsruher Kommentar zur StPO, 2. Aufl., § 94 Rdnr.
7, Kleinknecht/Meyer, StPO, 39. Aufl., § 98 Rdnr. 9; Schafer in:
Léwe/Rosenberg, StPO, 24. Aufl., § 94 Rdnr. 16).,

Soweit beantragt war, die Vollziehung der angefochtenen Durchsuchungs- und
Beschlagnahmebeschllisse auszusetzen, ist die Kammer diesem Antrag nicht
nachgekommen, da die Durchsuchung nicht offensichtlich rechtswidrig war.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 473 StPO.

T

Seresh- G
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